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Der Hinweis auf die Datengrundlage wird durch einen Vermerk auf der Planzeichnung berücksichtigt. Pla-
nungsrechtliche Auswirkungen ergeben sich daraus nicht. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da sich keine Versorgungsanlagen der Avacon im Änderungsbereich 
befinden. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, der Hinweis auf die OVAG wird zur Kenntnis angenommen. Die OVAG 
ist am Verfahren ohnehin beteiligt worden. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen zur Planung vorgebracht werden. Der Hinweis 
zur Zuständigkeit wird zur Kenntnis genommen. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung vorgebracht werden. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, die allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Die Ausführungen zu den erfolgten Abstimmungen werden zur Kenntnis genommen. Planungsrechtlich rele-
vante Auswirkungen ergeben sich daraus nicht.  
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Die Bitte um Klarstellung wird berücksichtigt. Die zukünftige Situation wird in der Begründung verdeutlicht. 

Begründung 

Für die Lärmschutzwand muss nicht in das Versickerbecken eingegriffen werden, dies wird textlich verdeutlicht. 

 

Der Hinweis zu den Ausführungen bezüglich der Schutzgebiete wird berücksichtigt. Die Situation wird in der 
Begründung korrigiert bzw. – in Bezug auf die Tiefe von Abgrabungen – klargestellt. Planungsrechtlich rele-
vante Auswirkungen ergeben sich daraus nicht. 

 

Die Hinweise zum räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans werden zur Kenntnis genommen. Aus-
wirkungen auf den Bebauungsplan ergeben sich daraus nicht. 

Begründung 

Abgesehen von der Orientierung an vorhanden Katastergrenzen berücksichtigen die Festsetzungen des Bebauungs-
plans eine „technische Planung“ für die – lediglich gut 100 m lange – Verlängerung der vorhandenen Lärmschutzmaß-
nahme. 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis auf die erforderliche Verwaltungsvereinbarung wird berücksichtigt. Auswirkungen auf den Be-
bauungsplan ergeben sich daraus nicht. 
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Die Anforderungen an die Fachplanung, die Hinweise zu den Entwässerungsanlagen, zur Pflege und Unterhal-
tung, sowie zu den Kosten werden zur Kenntnis genommen. Soweit erforderlich, werden die entsprechenden 
Passagen der Begründung ergänzt. Planungsrechtlich relevante Auswirkungen ergeben sich daraus nicht. 

 

 

 

 

 

Die allgemeinen Hinweise zur Wirksamkeit und dem Baubeginn werden zur Kenntnis genommen. Planungs-
rechtlich relevante Auswirkungen ergeben sich daraus nicht. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung vorgebracht werden. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung vorgebracht werden. 

 



!"#$%&'(%)*(+,-+.(-./"#.012-,-+.3.!"'%)1,''"456")1,-+.

!"#$%&'(')*+,-!.*/01'('$-23.1'&*4'567'89:*;<=>?@AB.33'&+*C?;D0>?1DE'('F4'G1C0*?1D'
HII013.D0'('$0>J*C01'K'LM$'('$0.*/0N@?1D'O:*A'565P'('$Q*+'R*4'L>+;.<'' S0N@0'FP'

 

Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung vorgebracht werden. 
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Der Hinweis auf die Wirkzone des Vogelschutzgebiets „Wetterau“ wird zur Kenntnis genommen und in die 
Begründung aufgenommen. Die zur Verfügung gestellten Daten werden ebenfalls in der Begründung beachtet. 
Planungsrechtlich relevante Auswirkungen werden sich daraus aufgrund der geringfügigen Bedeutung der 
Erweiterungsplanung nicht ergeben. 

Begründung 

Im Rahmen der Planfeststellung für die Ortsumgehung und die Ausführungsplanung wurden auch für den Lärmschutz 
bereits umfangreiche Untersuchungen erstellt. Die Auswirkungen wurden bewertet und wenn nötig ausgeglichen. Die 
geringe Verlängerung des Walls ist vernachlässigbar, da der derzeitige Zustand des Bereichs lediglich hinsichtlich der 
Geländemodellierung verändert wird. 
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Zu den zur Verfügung gestellten Daten der Strategischen Umweltprüfung (SUP) ist folgendes anzumerken: 

Für den zu prüfenden Erweiterungsbereich wurde eine zu große Fläche angenommen. Der Erweiterungsbe-
reich ist insgesamt lediglich 550 qm groß, betrifft also nur die Hälfte der markierten Fläche. Außerdem wurde 
als vorgesehene Nutzung „Fläche für den Straßenverkehr“ angenommen, was hinsichtlich der geplanten 
Lärmschutzwand nur für 75 qm zutreffend ist. Unter Annahme dieser Angaben reduzieren sich die ermittelten 
Umweltauswirkungen erheblich und sind, wie bereits beschrieben, vernachlässigbar. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung vorgebracht werden. 
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Kein Beschlussvorschlag zu I (1. Regionalplanung) erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Pla-
nung vorgebracht werden. Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kein Beschlussvorschlag zu II (Dezernate 41.1, 41.2, 41.3, 41.5, 42.2, 43.1) erforderlich, da keine Anregungen 
zur Planung vorgebracht werden. 

Die ergänzenden Hinweise des Dezernats 43.1 (Immissionsschutz) werden zur Kenntnis genommen. 

Der allgemeine Hinweis zur Übersendung der rechtsverbindlichen Fassung wird zu gegebener Zeit berück-
sichtigt. 

Planungsrechtlich relevante Auswirkungen ergeben sich nicht. 
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Die Feststellungen unter III (Bergaufsicht) werden zur Kenntnis genommen. Auf das Erfordernis entsprechen-
der Vorsichtsmaßnahmen bei Arbeiten unterhalb des Geländeniveaus ist textlich hinzuweisen. 
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Kein Beschlussvorschlag zu IV (1. Naturschutz) erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung 
vorgebracht werden. 

 

 

 

 

Der Hinweis auf die Beteiligung des Kampfmittelräumdienstes wird zur Kenntnis genommen, ist im Rahmen 
der Behördenbeteiligung allerdings ohnehin berücksichtigt worden. Eine Stellungnahme des Kampfmittel-
räumdienstes liegt bereits vor. 



Berücksichtigung in der Planung / Beschlussempfehlung 

KARBEN – Groß-Karben – B-Plan Nr. 208 „Lärmschutzwall Nordumgehung“ – 1. Änderung 
Offenlage – Behörden / TÖB – Bearbeitung März 2023 – Büro Dr. Thomas  Seite 25 

 

Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da ein entsprechender Hinweis zum Umgang mit Funden bereits in den 
allgemeinen Hinweisen zum Bebauungsplan enthalten ist. 

Regierungspräsidium Darmstadt 
 

Regierungspräsidium Darmstadt Servicezeiten:  Fristenbriefkasten: 
Luisenplatz 2 , Kollegiengebäude Mo. – Do.  8:00 bis 16:30 Uhr Luisenplatz 2 
64283 Darmstadt Freitag 8:00 bis 15:00 Uhr 64283 Darmstadt 

Internet:   Telefon: 06151 12 0 (Zentrale) Öffentliche Verkehrsmittel: 
www.rp-darmstadt.hessen.de Telefax: 06151 12 6347 (allgemein) Haltestelle Luisenplatz  

 

 Regierungspräsidium Darmstadt, 64278 Darmstadt Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen 

  
Elektronische Post 
 
Büro Dr. Thomas 
Stadtplaner + Architekt AKH 
Städtebauliche Planung + Beratung 
Ritterstraße 8 
61118  Bad Vilbel 

Unser Zeichen:  I 18 KMRD- 6b 06/05- 
 K 1906-2023 
Ihr Zeichen:  Frau Marion Steinbacher 
Ihre Nachricht vom:  13.02.2023 
Ihr Ansprechpartner: Alexander Majunke 
Zimmernummer: 0.23 
Telefon/ Fax: 06151 12 6509/ 12 5133 
E-Mail: alexander.majunke@rpda.hessen.de 
Kampfmittelräumdienst:           kmrd@rpda.hessen.de 
Datum:  20.03.2023 

Karben, Stadtteil Groß-Karben 
"Lärmschutzwall Nordumgehung" 
Bauleitplanung; Bebauungsplan Nr. 208 - 1. Änderung und Erweiterung 
Kampfmittelbelastung und -räumung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

über die in Ihrem Lageplan bezeichnete Fläche liegen dem Kampfmittelräumdienst aussage-
fähige Luftbilder vor. 
 
Eine Auswertung dieser Luftbilder hat keinen begründeten Verdacht ergeben, dass mit dem 
Auffinden von Bombenblindgängern zu rechnen ist. Da auch sonstige Erkenntnisse über eine 
mögliche Munitionsbelastung dieser Fläche nicht vorliegen, ist eine systematische Flächen-
absuche nicht erforderlich. 
 
Soweit entgegen den vorliegenden Erkenntnissen im Zuge der Bauarbeiten doch 
ein kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden werden sollte, bitte ich Sie, den Kampf-
mittelräumdienst unverzüglich zu verständigen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag  

gez. Alexander Majunke 
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Kein Beschlussvorschlag zu FSt 1.3.1 Straßenverkehrs- und Zulassungsangelegenheiten erforderlich, da kei-
ne Anregungen oder Hinweise zur Planung vorgebracht werden. 
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Kein Beschlussvorschlag zu FSt 2.4.3 Infektionsschutz und Hygiene, FB 4 Archäologische Denkmalpflege, FSt 
2.3.6 Brandschutz erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung vorgebracht werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag zu FSt 4.1.2 Naturschutz und Landschaftspflege 

Die Ergänzung zum Saatgut wird berücksichtigt und in die Begründung als Anregung aufgenommen. 

Die Anregungen und Hinweise zur Bilanzierung und Begrünung der Lärmschutzwand, zur Höhenfestsetzung, 
zur Beleuchtung der Baustelle und zur Bewirtschaftung des Landschaftsrasens werden zur Kenntnis genom-
men und in der Begründung behandelt. Planungsrechtlich relevante Auswirkungen ergeben sich nicht. 

Begründung 

Weitergehende Festsetzungen werden nicht getroffen, da die Planänderung Teil einer umfassenden Gesamtplanung 
ist, in die unterschiedliche Planungsinstrumente einbezogen sind, auf die die Planänderung keinen Einfluss haben 
kann. Zudem sind die Anlagen größtenteils bereits vorhanden. Bei der mit der Änderungsplanung berücksichtigten 
Baumaßnahme handelt es sich um die 10%-Ergänzung eines rund 1 km langen Walls um eine gut 100 m lange Wand. 
Lediglich eine Fläche von ca. 550 qm ist betroffen. Dies wird in der Begründung noch verdeutlicht. Ggf. können Ein-
zelheiten in die mit Hessen Mobil abzuschließende Verwaltungsvereinbarung aufgenommen werden. 
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Beschlussvorschlag zu FSt 4.1.3 Wasser und Bodenschutz 

Die Ausführungen zur Verwendung des Bodenmaterials und zur Beachtung der Ge- und Verbote im Heilquel-
lenschutzbezirk werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung klargestellt. Eine ergänzende Bilan-
zierung wird nicht vorgenommen. 

Begründung 

Auf die Hinweise aus bodenschutzrechtlicher Sicht wird textlich in der Begründung eingegangen. Planungsrechtlich re-
levante Auswirkungen sind nicht festzustellen. Eine Neuberechnung des Ausgleichsdefizits wird nicht vorgenommen, 
da die Erweiterung lediglich eine kleine Fläche von 550 qm als Teil einer Gesamtplanung betrifft. Die Auswirkungen 
sind gering und zu vernachlässigen. 

 

 

 

Kein Beschlussvorschlag zu FSt 4.2.2 Agrarfachaufgaben erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise 
zur Planung vorgebracht werden. 
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Beschlussvorschlag zu FD 4.5 Bauordnung 

Der Hinweis wird dahingehend berücksichtigt, dass die bisher bekannte Fachplanung in der Begründung be-
nannt wird. Planungsrechtlich relevante Auswirkungen ergeben sich daraus nicht. 

Begründung 

Die Erweiterungsfläche betrifft nur einen sehr kleinen Bereich, für den es bereits eine fachliche Vorplanung gibt. Der 
Bebauungsplan soll hierfür die Fläche sichern und die Nutzung klarstellen. Das tut er durch Festsetzung als Fläche für 
Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen mit der Zweckbestimmung Lärmschutz-
wall bzw. Lärmschutzwand / Gabionen. Weitere umfassende (Bau)Maßnahmen sind aufgrund der Flächengröße oh-
nehin nicht möglich. 

 

Kein Beschlussvorschlag zu FSt 4.5.0 Denkmalschutz erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur 
Planung vorgebracht werden. 

 


